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82/02 Gesundheitsrecht allgemein 

Text 

Lebendspende 

§ 8. (1) Eine Organspende von Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist 
unzulässig. 

(2) Die Beurteilung und Auswahl der Spenderinnen/Spender haben entsprechend dem Stand der 
medizinischen Wissenschaft zu erfolgen. 

(3) Die Entnahme darf nur durchgeführt werden, wenn die/der Lebendspenderin/Lebendspender vor 
der Entnahme durch eine/einen Ärztin/Arzt umfassend und in einer für die/den Spenderin/Spender 
verständlichen Weise über die geplante Entnahme, deren Zweck, die damit verbundenen Risken und 
Folgen, insbesondere eventuell notwendige weitere Untersuchungen nach der Entnahme, die 
durchzuführenden analytischen Tests und Folgen anomaler Befunde, den therapeutischen Zweck des 
entnommenen Organs, den potentiellen Nutzen für die/den Empfängerin/Empfänger, die zu erwartenden 
Erfolgsaussichten, über Maßnahmen zum Schutz der/des Spenderin/Spenders und ihre/seiner Daten sowie 
über bestehende Verschwiegenheitspflichten aufgeklärt wurde und die/der Spenderin/Spender ihre/seine 
Einwilligung zur Entnahme und Testung sowie zur weiteren Verwendung des Organs erteilt hat. Die 
Aufklärung hat auch auf die Notwendigkeit regelmäßiger medizinischer Nachkontrollen zum 
Spenderschutz hinzuweisen. Die Aufklärung hat sowohl schriftlich als auch mündlich zu erfolgen. Ein 
allfälliger Verzicht auf diese ärztliche Aufklärung ist rechtsunwirksam. 

(4) Die Einwilligung muss in schriftlicher Form festgehalten werden. Die Einwilligung muss datiert 
sein und von der/vom Spenderin/Spender unterschrieben werden. Sofern die/der Spenderin/Spender zur 
Unterschriftsleistung nicht in der Lage ist, muss die Einwilligung vor drei Zeuginnen/Zeugen abgegeben 
werden, die weder am Eingriff selbst beteiligt sind noch ein persönliches Interesse an der Organspende 
haben und die Einwilligung durch ihre/seine Unterschrift zu bestätigen haben. Die Einwilligung kann 
jederzeit schriftlich oder mündlich widerrufen werden. 
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(5) Vor der Entnahme von Organen ist die/der Lebendspenderin/Lebendspender den erforderlichen 
Untersuchungen zu unterziehen, um die physischen und psychischen Risken für ihre/seine Gesundheit zu 
beurteilen. Eine Entnahme darf nicht durchgeführt werden, wenn dadurch ein ernstes Risiko für das 
Leben oder die Gesundheit der/des Spenderin/Spenders besteht. Sofern dies nach dem Stand der 
medizinischen Wissenschaft entsprechend der Art der Spende zum Schutz der/des Spenderin/Spenders 
angezeigt ist, sind dieser/diesem nach der Spende regelmäßige medizinische Kontrollen anzubieten. 
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